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Untergliederung 44 Finanzausgleich 

Kernaufgaben 

Der im Finanz-Verfassungsgesetz 1948 (F-VG 1948) zugrunde gelegte Finanzausgleich umfasst die gesamten finanziellen 

Beziehungen zwischen den Gebietskörperschaften, also die Tragung der Kosten für die Besorgung ihrer Aufgaben, die Vertei-

lung der Besteuerungsrechte und Abgabenerträge sowie ergänzend die Gewährung von Finanzzuweisungen und Zweckzu-

schüssen. Der Österreichische Stabilitätspakt 2012 und die Vereinbarung über einen Konsultationsmechanismus ergänzen 

diesen finanzverfassungsrechtlichen Rahmen, um im Sinne einer soliden gesamtstaatlichen Finanzpolitik die Haushalte der 

Gebietskörperschaften zu koordinieren.  

Mit der Untergliederung 44 Finanzausgleich wird nur ein relativ geringer Teil dieses weiten Begriffes "Finanzausgleich" bud-

getär abgedeckt. Sie enthält nur diejenigen Transfers an Länder und Gemeinden, die vom BMF zu vollziehen sind, sowie die 

Gebarung des Katastrophenfonds. Wesentliche finanzausgleichsrechtliche Zahlungen sind hingegen in anderen UGs abgebil-

det, insb. die Ertragsanteile an Länder und Gemeinden in der UG 16 oder die Kostenersätze für die Landeslehrer in den UGs 

23, 30 und 42.  

Die UG 44 kann in zwei große Aufgabenbereiche gegliedert werden: 

- Rund 75 % des Budgetvolumens umfasst Transfers an Länder und Gemeinden in Form von Finanzzuweisungen und Be-

darfszuweisungen (z.B. zur Sicherstellung einer nachhaltigen Haushaltsführung insbesondere in den Bereichen Gesund-

heit, Pflege und Soziales an Länder und Gemeinden iHv. 300 Mio. Euro p.a.) und Zweckzuschüsse (z.B. für Krankenan-

stalten und Theater). 

- Rund 25 % des Budgetvolumens umfasst die Gebarung des Katastrophenfonds, wobei dieser vorwiegend der Finanzierung 

von vorbeugenden Maßnahmen in anderen UGs idHv 73,3 % (zum Großteil in den UG 41 und 42) und der Mitfinanzie-

rung der Beseitigung von Schäden nach Naturkatastrophen (17,8 %) sowie der Finanzierung von Einsatzgeräten von Feu-

erwehren (8,9 %) dient. 

  

 

Personalinformation im Überblick 

 Die UG 44 enthält keine Personalauszahlungen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in der Zentralleitung der UG 15 

abgebildet. 

 

Projekte und Vorhaben 2021 

- Im Rahmen des Österreichischen Koordinationskomitees gemäß dem österreichischen Stabilitätspakt werden die Haushal-

te des Bundes, der Länder und der Gemeinden mit dem Ziel koordiniert, das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht und 

nachhaltig geordnete öffentliche Haushalte sicherzustellen. 

- Der im Finanzausgleichsgesetz 2017 normierte bzw. im Paktum vereinbarte Finanzausgleich für die Jahre 2017 bis 2021 

wird umgesetzt, wobei ergänzend dazu auch Vorhaben des Regierungsprogramms finanzausgleichsrechtliche Konsequen-

zen mit sich bringen und daher entsprechend voranzutreiben sein werden. 

- Eines der zentralen Projekte ist die Umsetzung der Haushaltsrechtsreform bei den Ländern und Gemeinden durch die Vor-

anschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015). Zur Unterstützung dieses Projekts wurde von 

den Finanzausgleichspartnern gemeinsam die Plattform für öffentliches Rechnungswesen erstellt, auf der zusätzlich 

zum bereits 2018 veröffentlichten Kontierungsleitfaden 2020 ein online Buchhaltungs- und Bilanzierungshandbuch 

(oBHBH) veröffentlicht wurde. In den Kontierungsleitfaden und das oBHBH werden die vom VR-Komitee beschlossenen 

Empfehlungen eingearbeitet, um die beiden Anwendungen aktuell zu halten. 

  

 

  

   



 

 

Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten (Beträge in Millionen Euro) 

 Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt 

 BVA BVA Erfolg BVA BVA Erfolg 

 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung 1.768,5 1.289,8 1.240,1 1.768,5 1.289,8 1.240,1 

Finanzierungswirksame Aufwendungen 1.768,5 1.289,8 1.240,1 1.768,5 1.289,8 1.240,1 

Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanz-

aufwand) 0,6 0,0  0,6 0,0  

Aufwand für Werkleistungen 0,6 0,0  0,6 0,0  

Auszahlungen/Aufwendungen für Trans-

fers 1.767,9 1.289,8 1.240,1 1.767,9 1.289,8 1.240,1 

Transfers an öffentliche Körperschaften 

und Rechtsträger 1.480,5 982,9 930,5 1.480,5 982,9 930,5 

Transfers an Unternehmen 45,0 45,0 44,4 45,0 45,0 44,4 

Sonstige Transfers 242,5 261,9 265,3 242,5 261,9 265,3 

       

Einz./Erträge nach ökon. Gliederung 592,1 690,3 666,3 592,1 690,3 666,3 

Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne 

Finanzerträge) 592,1 690,3 666,3 592,1 690,3 666,3 

Finanzerträge/-einzahlungen 0,0 0,0  0,0 0,0  

       

Gesamtergebnis -1.176,5 -599,5 -573,8 -1.176,5 -599,5 -573,8 

       

Auszahlungen/Aufwendungen je GB 1.768,5 1.289,8 1.240,1 1.768,5 1.289,8 1.240,1 

44.01 Transfers an Länder und Gemeinden 1.339,9 783,3 838,8 1.339,9 783,3 838,8 

44.02 Katastrophenfonds 428,6 506,5 401,3 428,6 506,5 401,3 

Einzahlungen/Erträge je GB 592,1 690,3 666,3 592,1 690,3 666,3 

44.01 Transfers an Länder und Gemeinden 163,4 183,8 256,2 163,4 183,8 256,2 

44.02 Katastrophenfonds 428,6 506,5 410,0 428,6 506,5 410,0   



 

 

Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten 

Die UG 44 besteht so gut wie ausschließlich aus Transfers, und zwar aus Transfers an Länder und Gemeinden sowie aus den 

Zahlungen aus dem Katastrophenfonds. 

Die "Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger" beinhalten alle Zuschüsse und Finanzzuweisungen an die 

Länder und Gemeinden durch die UG 44. 

Bei den "Sonstigen Transfers" handelt es sich um die Überweisungen des Katastrophenfonds innerhalb des Bundes an andere 

Bundesministerien zur Finanzierung insbesondere von vorbeugenden Maßnahmen. 

Der einzige "Transfer an Unternehmen" iHv. 45,0 Mio. Euro ist Teil der vorbeugenden Maßnahmen des Katastrophenfonds, 

nämlich die Zahlung an die Österreichische Hagelversicherung VVaG zur Förderung der Versicherungsprämien (umfassende 

Ernteversicherung).  

Gegenüber dem BVA 2020 steigt die Höhe der Transfers an Länder und Gemeinden. Grund dafür ist vor allem das Kommu-

nalinvestitionsgesetz 2020  (600 Mio. €). Dem stehen geringere variable Auszahlungen aufgrund der Entwicklung der für die 

Bemessung von Transfers maßgeblichen gemeinschaftlichen Bundesabgaben gegenüber. 
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I. Bundesvoranschlag Untergliederung 44 

(Beträge in Millionen Euro) 

 

Ergebnisvoranschlag BVA BVA Erfolg 

 2021 2020 2019 

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 592,059 690,271 666,265 

Finanzerträge 0,001 0,001  

Erträge 592,060 690,272 666,265 

Transferaufwand 1.767,947 1.289,781 1.240,093 

Betrieblicher Sachaufwand 0,600 0,002  

Aufwendungen 1.768,547 1.289,783 1.240,093 

hievon variabel 821,202 947,132 827,207 

Nettoergebnis -1.176,487 -599,511 -573,828 

 

Finanzierungsvoranschlag- BVA BVA Erfolg 

Allgemeine Gebarung 2021 2020 2019 

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und 

Transfers 592,060 690,272 666,265 

Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 592,060 690,272 666,265 

Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 0,600 0,002  

Auszahlungen aus Transfers 1.767,947 1.289,781 1.240,098 

Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 1.768,547 1.289,783 1.240,098 

hievon variabel 821,202 947,132 827,207 

Nettogeldfluss -1.176,487 -599,511 -573,832   
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Bundesvoranschlag 2021 

 

I.A Aufteilung auf Globalbudgets 
Untergliederung 44 Finanzausgleich 

(Beträge in Millionen Euro) 

 

Ergebnisvoranschlag UG 44 GB 44.01 GB 44.02 

 Finanzaus-

gleich 

Transfers Katastro-

phenfonds 

Erträge aus der operativen Verwaltungstätig-

keit und Transfers 592,059 163,440 428,619 

Finanzerträge 0,001  0,001 

Erträge 592,060 163,440 428,620 

Transferaufwand 1.767,947 1.339,327 428,620 

Betrieblicher Sachaufwand 0,600 0,600  

Aufwendungen 1.768,547 1.339,927 428,620 

hievon variabel 821,202 392,585 428,617 

Nettoergebnis -1.176,487 -1.176,487  

    

Finanzierungsvoranschlag- UG 44 GB 44.01 GB 44.02 

Allgemeine Gebarung Finanzaus-

gleich 

Transfers Katastro-

phenfonds 

Einzahlungen aus der operativen Verwal-

tungstätigkeit und Transfers 592,060 163,440 428,620 

Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 592,060 163,440 428,620 

Auszahlungen aus der operativen Verwal-

tungstätigkeit 0,600 0,600  

Auszahlungen aus Transfers 1.767,947 1.339,327 428,620 

Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 1.768,547 1.339,927 428,620 

hievon variabel 821,202 392,585 428,617 

Nettogeldfluss -1.176,487 -1.176,487    
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Bundesvoranschlag 2021 

 

I.C Detailbudgets 

44.01 Transfers an Länder und Gemeinden 

Aufteilung auf Detailbudgets 

(Beträge in Millionen Euro) 

 

Ergebnisvoranschlag GB 44.01 DB 44.01.01 DB 44.01.02 DB 44.01.03 DB 44.01.04 

 

 

Transfers Finanz 

kraftst.(var) 

Nahverkehr 

(var) 

Kranken 

anstal.(var) 

Transfers 

nicht var. 

Erträge aus der operativen Verwaltungstätig-

keit und Transfers 163,440   163,438 0,002 

Erträge 163,440   163,438 0,002 

Transferaufwand 1.339,327 123,463 83,684 163,438 946,742 

Betrieblicher Sachaufwand 0,600    0,600 

Aufwendungen 1.339,927 123,463 83,684 163,438 947,342 

hievon variabel 392,585 123,463 83,684 163,438  

Nettoergebnis -1.176,487 -123,463 -83,684  -947,340 

      

Finanzierungsvoranschlag- GB 44.01 DB 44.01.01 DB 44.01.02 DB 44.01.03 DB 44.01.04 

Allgemeine Gebarung 

 

Transfers Finanz 

kraftst.(var) 

Nahverkehr 

(var) 

Kranken 

anstal.(var) 

Transfers 

nicht var. 

Einzahlungen aus der operativen Verwal-

tungstätigkeit und Transfers 163,440   163,438 0,002 

Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 163,440   163,438 0,002 

Auszahlungen aus der operativen Verwal-

tungstätigkeit 0,600    0,600 

Auszahlungen aus Transfers 1.339,327 123,463 83,684 163,438 946,742 

Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 1.339,927 123,463 83,684 163,438 947,342 

hievon variabel 392,585 123,463 83,684 163,438  

Nettogeldfluss -1.176,487 -123,463 -83,684  -947,340   
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Bundesvoranschlag 2021 

 

 

 

 

 

 

DB 44.01.05 

Bedarfszuw. 

Län(var) 

 

 

 

22,000 

 

22,000 

22,000 

-22,000 

 

DB 44.01.05 

Bedarfszuw. 

Län(var) 

 

 

 

 

 

22,000 

22,000 

22,000 

-22,000   
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Bundesvoranschlag 2021 

 

I.C Detailbudgets 
44.01.01 Finanzkraftstärkung der Gemeinden, variabel 

Erläuterungen 
 

Globalbudget 44.01 Transfers an Länder und Gemeinden 

 

Detailbudget 44.01.01 Finanzkraftstärkung der Gemeinden, variabel 

Haushaltsführende Stelle: BMF, Leiter/in der Abteilung II/3 

 

Ziele 

 

 

Ziel 1 

Stärkung der Finanzkraft der Gemeinden gemäß Finanzausgleich 2017 

  

  

 

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n 

 

Beitrag zu 

Ziel/en 

Wie werden die Ziele verfolgt? 

Maßnahmen: 

Wie sieht Erfolg aus? Meilen-

steine/Kennzahlen für 2021 

Istzustand (Ausgangspunkt der 

Planung für 2021) 

1 Die Finanzzuweisung zur Finanz-

kraftstärkung der Gemeinden 

wird nach den Bestimmungen 

des Finanzausgleichsgesetzes 

2017 als Teil der Gemeinde-

Bedarfszuweisungsmittel zur 

Finanzierung des landesinternen 

Finanzausgleichs zwischen Ge-

meinden an die Länder überwie-

sen. 

Die Gemeinden verfügen über die 

nach dem Finanzausgleich 

2017 zustehenden Finanzzuwei-

sungen zur Finanzkraftstärkung.  

Kennzahl: Überwiesene Finanz-

zuweisung. 

Quelle: Rechnungsabschlüsse der 

Gemeinden. 

Die Gemeinden verfügen über die 

nach dem Finanzausgleich 2017 

zustehenden Finanzzuweisungen 

zur Finanzkraftstärkung. 

  

  

  

 

 

Wesentliche Rechtsgrundlagen 

§ 25 des Finanzausgleichsgesetzes 2017 
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Bundesvoranschlag 2021 

 

I.C Detailbudgets 

Detailbudget 44.01.01 Finanzkraftstärkung der Gemeinden, variabel 
(Beträge in Euro) 

 

Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 

  2021 2020 2019 

Transferaufwand     

Aufwand für Transfers an öffentliche Körper-

schaften und Rechtsträger 16 123,463.000 143,880.000 139,459.179,00 

Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände 16 123,463.000 143,880.000 139,459.179,00 

Summe Transferaufwand  123,463.000 143,880.000 139,459.179,00 

hievon finanzierungswirksam  123,463.000 143,880.000 139,459.179,00 

Aufwendungen  123,463.000 143,880.000 139,459.179,00 

hievon variabel  123,463.000 143,880.000 139,459.179,00 

hievon finanzierungswirksam  123,463.000 143,880.000 139,459.179,00 

hievon variabel und finanzierungswirksam  123,463.000 143,880.000 139,459.179,00 

Nettoergebnis  -123,463.000 -143,880.000 -139,459.179,00 

hievon finanzierungswirksam  -123,463.000 -143,880.000 -139,459.179,00 

 

Erläuterungen: 

Der Bund stellt den Gemeinden jährlich einen Betrag in Höhe der Summe aus 0,164 % des Nettoaufkommens an den Abgaben 

mit einheitlichem Schlüssel des Vorjahres und 11,07 Mio. € zur Verfügung. Diese Mittel dienen sowohl der Stärkung der Ge-

meinde-Bedarfszuweisungsmittel als auch der Finanzkraftstärkung. Der vom Bund zu überweisende Betrag reduziert sich 

aufgrund einer Umschichtung zu Lasten des Anteils der Gemeinde Wien um 6 Mio. €. 

Verglichen mit der auf Grund der Coronakrise nicht erreichbaren Dotierung nach dem BVA 2020 sinken die Aufwendun-

gen im BVA 2021.   
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Bundesvoranschlag 2021 

 

I.C Detailbudgets 

Detailbudget 44.01.01 Finanzkraftstärkung der Gemeinden, variabel 
(Beträge in Euro) 

 

Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg 

Allgemeine Gebarung  2021 2020 2019 

Auszahlungen aus Transfers     

Auszahlungen aus Transfers an öffentliche 

Körperschaften und Rechtsträger 16 123,463.000 143,880.000 139,459.179,00 

Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und 

Gemeindeverbände 16 123,463.000 143,880.000 139,459.179,00 

Summe Auszahlungen aus Transfers  123,463.000 143,880.000 139,459.179,00 

Auszahlungen (allgemeine Gebarung)  123,463.000 143,880.000 139,459.179,00 

hievon variabel  123,463.000 143,880.000 139,459.179,00 

Nettogeldfluss  -123,463.000 -143,880.000 -139,459.179,00 

 

Erläuterungen: 

Der Bund stellt den Gemeinden jährlich einen Betrag in Höhe der Summe aus 0,164 % des Nettoaufkommens an den Abgaben 

mit einheitlichem Schlüssel des Vorjahres und 11,07 Mio. € zur Verfügung. Diese Mittel dienen sowohl der Stärkung der Ge-

meinde-Bedarfszuweisungsmittel als auch der Finanzkraftstärkung. Der vom Bund zu überweisende Betrag reduziert sich 

aufgrund einer Umschichtung zu Lasten des Anteils der Gemeinde Wien um 6 Mio. €. 

Verglichen mit der auf Grund der Coronakrise nicht erreichbaren Dotierung nach dem BVA 2020 sinken die Auszahlungen im 

BVA 2021.   
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Bundesvoranschlag 2021 

 

I.C Detailbudgets 
44.01.02 Finanzzuweisungen in Nahverkehrsangelegenheiten, variabel 

Erläuterungen 
 

Globalbudget 44.01 Transfers an Länder und Gemeinden 

 

Detailbudget 44.01.02 Finanzzuweisungen in Nahverkehrsangelegenheiten, variabel 

Haushaltsführende Stelle: BMF, Leiter/in der Abteilung II/3 

 

Ziele 

 

 

Ziel 1 

Mitfinanzierung des öffentlichen Nahverkehrs gemäß Finanzausgleich 2017 

  

 

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n 

 

Beitrag zu 

Ziel/en 

Wie werden die Ziele verfolgt? 

Maßnahmen: 

Wie sieht Erfolg aus? Meilen-

steine/Kennzahlen für 2021 

Istzustand (Ausgangspunkt der 

Planung für 2021) 

1 Anweisung der Finanzzuweisung 

in Nahverkehrsangelegenheiten 

gemäß den Bestimmungen des 

Finanzausgleichsgesetzes 2017 

zwecks Finanzierung des laufen-

den Betriebs und der Investitio-

nen für den öffentlichen Per-

sonennahverkehr. 

Die Gemeinden verfügen über die 

gesetzlich vorgesehenen Finanz-

zuweisungen für den öffentlichen 

Nahverkehr.  

Kennzahl: Überwiesene Finanz-

zuweisung. 

Quelle: Rechnungsabschlüsse der 

Gemeinden. 

Die Gemeinden verfügen über die 

gesetzlich vorgesehenen Finanz-

zuweisungen für den öffentlichen 

Nahverkehr. 

  

  

 

 

Wesentliche Rechtsgrundlagen 

§ 23 Abs. 1 und 2 des Finanzausgleichsgesetzes 2017 
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Bundesvoranschlag 2021 

 

I.C Detailbudgets 

Detailbudget 44.01.02 Finanzzuweisungen in Nahverkehrsangelegenheiten, variabel 
(Beträge in Euro) 

 

Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 

  2021 2020 2019 

Transferaufwand     

Aufwand für Transfers an öffentliche Körper-

schaften und Rechtsträger 45 83,684.000 90,988.000 89,178.379,16 

Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände 45 83,684.000 90,988.000 89,178.379,16 

Summe Transferaufwand  83,684.000 90,988.000 89,178.379,16 

hievon finanzierungswirksam  83,684.000 90,988.000 89,178.379,16 

Aufwendungen  83,684.000 90,988.000 89,178.379,16 

hievon variabel  83,684.000 90,988.000 89,178.379,16 

hievon finanzierungswirksam  83,684.000 90,988.000 89,178.379,16 

hievon variabel und finanzierungswirksam  83,684.000 90,988.000 89,178.379,16 

Nettoergebnis  -83,684.000 -90,988.000 -89,178.379,16 

hievon finanzierungswirksam  -83,684.000 -90,988.000 -89,178.379,16 

 

Erläuterungen: 

Der Bund gewährt den Gemeinden Finanzzuweisungen zur Förderung von öffentlichen Personennahverkehrsunternehmen und 

für Investitionen für Straßenbahn- und Obuslinien in der Höhe von 0,068 % des Nettoaufkommens an den Abgaben mit ein-

heitlichem Schlüssel, das sind 51,584 Mio. € plus eines weiteren Betrags idHv 32,1 Mio. € p.a., das ergibt den Betrag 

von 83,684 Mio. €. 

Verglichen mit der auf Grund der Coronakrise nicht erreichbaren Dotierung nach dem BVA 2020 sinken die Aufwendun-

gen im BVA 2021.   
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Bundesvoranschlag 2021 

 

I.C Detailbudgets 

Detailbudget 44.01.02 Finanzzuweisungen in Nahverkehrsangelegenheiten, variabel 
(Beträge in Euro) 

 

Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg 

Allgemeine Gebarung  2021 2020 2019 

Auszahlungen aus Transfers     

Auszahlungen aus Transfers an öffentliche 

Körperschaften und Rechtsträger 45 83,684.000 90,988.000 89,178.379,16 

Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und 

Gemeindeverbände 45 83,684.000 90,988.000 89,178.379,16 

Summe Auszahlungen aus Transfers  83,684.000 90,988.000 89,178.379,16 

Auszahlungen (allgemeine Gebarung)  83,684.000 90,988.000 89,178.379,16 

hievon variabel  83,684.000 90,988.000 89,178.379,16 

Nettogeldfluss  -83,684.000 -90,988.000 -89,178.379,16 

 

Erläuterungen: 

Der Bund gewährt den Gemeinden Finanzzuweisungen zur Förderung von öffentlichen Personennahverkehrsunternehmen und 

für Investitionen für Straßenbahn- und Obuslinien in der Höhe von 0,068 % des Nettoaufkommens an den Abgaben mit ein-

heitlichem Schlüssel, das sind 51,584 Mio. € plus eines weiteren Betrags idHv 32,1 Mio. € p.a., das ergibt den Betrag von 

83,684 Mio. €. 

Verglichen mit der auf Grund der Coronakrise nicht erreichbaren Dotierung nach dem BVA 2020 sinken die Auszahlungen im 

BVA 2021.   
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I.C Detailbudgets 
44.01.03 Zuschüsse für Krankenanstalten, variabel 

Erläuterungen 
 

Globalbudget 44.01 Transfers an Länder und Gemeinden 

 

Detailbudget 44.01.03 Zuschüsse für Krankenanstalten, variabel 

Haushaltsführende Stelle: BMF, Leiter/in der Abteilung II/3 

 

Ziele 

 

 

Ziel 1 

Mitfinanzierung der Krankenanstalten wie im Finanzausgleich 2017 vereinbart. 

  

 

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n 

 

Beitrag zu 

Ziel/en 

Wie werden die Ziele verfolgt? 

Maßnahmen: 

Wie sieht Erfolg aus? Meilen-

steine/Kennzahlen für 2021 

Istzustand (Ausgangspunkt der 

Planung für 2021) 

1 Anweisung der Zweckzuschüsse 

für Krankenanstalten gemäß den 

Bestimmungen des Finanzaus-

gleichsgesetzes 2017 als Teil der 

Umsetzung der Vereinbarung 

gem. Art. 15a B-VG über die 

Organisation und Finanzierung 

des Gesundheitswesens. 

Die Länder verfügen über die 

gesetzlich vorgesehenen Mittel 

zur Mitfinanzierung der Kranken-

anstalten durch den Bund.  

Kennzahl: Überwiesene Zweck-

zuschüsse. 

Quelle: Rechnungsabschlüsse der 

Länder. 

Die Länder verfügen über die 

gesetzlich vorgesehenen Mittel 

zur Mitfinanzierung der Kranken-

anstalten durch den Bund. 

 

 

Wesentliche Rechtsgrundlagen 

§ 27 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes 2017 
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I.C Detailbudgets 

Detailbudget 44.01.03 Zuschüsse für Krankenanstalten, variabel 
(Beträge in Euro) 

 

Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 

  2021 2020 2019 

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 

und Transfers     

Erträge aus Transfers 76 163,438.000 183,747.000 176,021.698,00 

Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes 76 163,438.000 183,747.000 176,021.698,00 

Transfers aus Abgabenanteilen 76 163,438.000 183,747.000 176,021.698,00 

Summe Erträge aus der operativen Verwaltungs-

tätigkeit und Transfers  163,438.000 183,747.000 176,021.698,00 

hievon finanzierungswirksam  163,438.000 183,747.000 176,021.698,00 

Erträge  163,438.000 183,747.000 176,021.698,00 

hievon finanzierungswirksam  163,438.000 183,747.000 176,021.698,00 

Transferaufwand     

Aufwand für Transfers an öffentliche Körper-

schaften und Rechtsträger 76 163,438.000 183,747.000 176,021.698,00 

Transfers an Länder 76 163,438.000 183,747.000 176,021.698,00 

Summe Transferaufwand  163,438.000 183,747.000 176,021.698,00 

hievon finanzierungswirksam  163,438.000 183,747.000 176,021.698,00 

Aufwendungen  163,438.000 183,747.000 176,021.698,00 

hievon variabel  163,438.000 183,747.000 176,021.698,00 

hievon finanzierungswirksam  163,438.000 183,747.000 176,021.698,00 

hievon variabel und finanzierungswirksam  163,438.000 183,747.000 176,021.698,00 

Nettoergebnis     

 

Erläuterungen: 

Zum Zwecke der Krankenanstaltenfinanzierung erhalten die Länder 0,642 % des Aufkommens der Umsatzsteuer (Aufkommen 

abzüglich der Ausgaben des Bundes für Beihilfen gemäß dem Gesundheits- und Sozialbereichs-Beihilfengesetz) als Zweckzu-

schuss. Dieser Zweckzuschuss wird durch einen Vorwegabzug von den Ertragsanteilen der Gemeinden finanziert und stellt 

somit den „Gemeindebeitrag“ an der Finanzierung der Krankenanstalten dar. 

Verglichen mit der auf Grund der Coronakrise nicht erreichbaren Dotierung nach dem BVA 2020 sinken die Aufwendun-

gen im BVA 2021.   
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I.C Detailbudgets 

Detailbudget 44.01.03 Zuschüsse für Krankenanstalten, variabel 
(Beträge in Euro) 

 

Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg 

Allgemeine Gebarung  2021 2020 2019 

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstä-

tigkeit und Transfers     

Einzahlungen aus Transfers 76 163,438.000 183,747.000 176,021.698,00 

Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes 76 163,438.000 183,747.000 176,021.698,00 

Einzahlungen aus Transfers aus Abgabenanteilen 76 163,438.000 183,747.000 176,021.698,00 

Summe Einzahlungen aus der operativen Verwal-

tungstätigkeit und Transfers  163,438.000 183,747.000 176,021.698,00 

Einzahlungen (allgemeine Gebarung)  163,438.000 183,747.000 176,021.698,00 

Auszahlungen aus Transfers     

Auszahlungen aus Transfers an öffentliche 

Körperschaften und Rechtsträger 76 163,438.000 183,747.000 176,021.698,00 

Auszahlungen aus Transfers an Länder 76 163,438.000 183,747.000 176,021.698,00 

Summe Auszahlungen aus Transfers  163,438.000 183,747.000 176,021.698,00 

Auszahlungen (allgemeine Gebarung)  163,438.000 183,747.000 176,021.698,00 

hievon variabel  163,438.000 183,747.000 176,021.698,00 

Nettogeldfluss     

 

Erläuterungen: 

Zum Zwecke der Krankenanstaltenfinanzierung erhalten die Länder 0,642 % des Aufkommens der Umsatzsteuer (Aufkommen 

abzüglich der Ausgaben des Bundes für Beihilfen gemäß dem Gesundheits- und Sozialbereichs-Beihilfengesetz) als Zweckzu-

schuss. Dieser Zweckzuschuss wird durch einen Vorwegabzug von den Ertragsanteilen der Gemeinden finanziert und stellt 

somit den „Gemeindebeitrag“ an der Finanzierung der Krankenanstalten dar. 

Verglichen mit der auf Grund der Coronakrise nicht erreichbaren Dotierung nach dem BVA 2020 sinken die Auszahlungen im 

BVA 2021.   
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I.C Detailbudgets 
44.01.04 Transfers an Länder und Gemeinden, nicht variabel 

Erläuterungen 
 

Globalbudget 44.01 Transfers an Länder und Gemeinden 

 

Detailbudget 44.01.04 Transfers an Länder und Gemeinden, nicht variabel 

Haushaltsführende Stelle: BMF, Leiter/in der Abteilung II/3 

 

Ziele 

 

 

Ziel 1 

Mitfinanzierung von Aufgaben der Länder und Gemeinden wie im Finanzausgleich 2017 vereinbart 

 

Ziel 2 

Sicherstellung einer möglichst getreuen, vollständigen und einheitlichen Darstellung der finanziellen Lage (Liquiditäts-, Res-

sourcen- und Vermögenssicht) aller Gebietskörperschaften nach dem Vorbild der Bundeshaushaltsrechtsreform. 

 

Ziel 3 

Unterstützung kommunaler Investitionsprojekte zur Sicherung der Daseinsvorsorge in den Regionen und für den Wiederaufbau 

aus der Krise hinaus 

 

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n 

 

Beitrag zu 

Ziel/en 

Wie werden die Ziele verfolgt? 

Maßnahmen: 

Wie sieht Erfolg aus? Meilen-

steine/Kennzahlen für 2021 

Istzustand (Ausgangspunkt der 

Planung für 2021) 

1 Anweisung der spezifischen 

Transfers für Aufgaben von Län-

dern und Gemeinden entspre-

chend den Bestimmungen des 

Finanzausgleichsgesetzes 2017 

und des Bundes-

Sonderwohnbaugesetzes: 

-Bedarfszuweisungen an Ge-

meinden 

-Zweckzuschüsse gem. KIG 2020 

-Polizeikostenersatz an Städte mit 

eigenem Statut 

-Zuschüsse nach dem Bundes- 

Sonderwohnbaugesetz 

-Zuschüsse zur Theaterführung an 

Länder und Gemeinden 

Länder und Gemeinden verfügen 

über die gesetzlich vorgesehenen 

Mittel aus den Transfers zur Mit-

finanzierung von Aufgaben von 

Ländern und Gemeinden.  

Kennzahl: Überwiesene Transfers 

Quelle: Rechnungsabschlüsse von 

Ländern und Gemeinden 

  

Länder und Gemeinden verfügen 

über die gesetzlich vorgesehenen 

Mittel aus den Transfers zur Mit-

finanzierung von Aufgaben von 

Ländern und Gemeinden. 

  

  

  

2 Aktualisierungsstand der Platt-

form für öffentliches Rechnungs-

wesen 

In den online-

Kontierungsleitfaden (KLF) und 

das online Buchhaltungs- und 

Bilanzierungshandbuch (oBHBH) 

werden die vom VR-Komitte 

beschlossenen Empfehlungen 

eingearbeitet; die beiden Anwen-

dungen und somit die Plattform 

für öffentliches Rechnungswesen 

sind aktuell. 

Die Plattform für öffentliches 

Rechnungswesen ist aktuell. 
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3 Summe des jährlichen - durch den 

Bund unterstützen - Investitions-

volumens auf der Grundlage des 

Kommunalinvestitionsgesetzes 

2020 

Durch die kommunalen Zweckzu-

schüsse des Bundes konnte 2021 

ein Investitionsvolumen in den 

Gemeinden idHv ca. 1200 Mio. € 

erreicht werden. 

Kennzahl: jährliche Investitions-

summe 

Quelle: Statistik der Buchhal-

tungsagentur und Bericht des 

BMF über die Abwicklung des 

KIG 2020 

  

Erste Anträge der Gemeinden 

wurden überprüft, die jeweiligen 

kommunalen Investitionszuschüs-

se nach den gesetzlichen Voraus-

setzungen freigegeben und in 

weiterer Folge an die antragstel-

lenden Gemeinden überwiesen. 

  

 

 

Wesentliche Rechtsgrundlagen 

§ 23 Abs. 3 FAG 2017 (Polizeikostenersatz an Städte mit eigenem Statut), § 24 FAG 2017 (Sicherstellung einer nachhaltigen 

Haushaltsführung), § 27 Abs. 1 FAG 2017 (Zuschüsse für Theater),  Bundes-Sonderwohnbaugesetze 1982 und 1983, § 447 f 

und h ASVG, Kommunalinvestitionsgesetz 2020 (KIG 2020) 
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I.C Detailbudgets 

Detailbudget 44.01.04 Transfers an Länder und Gemeinden, nicht variabel 
(Beträge in Euro) 

 

Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 

  2021 2020 2019 

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 

und Transfers     

Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 16  2.000  

Sonstige wirtschaftliche Erträge 16  2.000  

Sonstige Erträge 16 2.000 3.000 80,221.227,15 

Übrige sonstige Erträge 16 2.000 3.000 80,221.227,15 

Summe Erträge aus der operativen Verwaltungs-

tätigkeit und Transfers  2.000 5.000 80,221.227,15 

hievon finanzierungswirksam  2.000 5.000 80,221.227,15 

Erträge  2.000 5.000 80,221.227,15 

hievon finanzierungswirksam  2.000 5.000 80,221.227,15 

Transferaufwand     

Aufwand für Transfers an öffentliche Körper-

schaften und Rechtsträger  946,742.000 342,646.000 412,885.699,49 

 09   19,840.040,00 

 16 912,800.000 308,702.000 321,520.917,09 

 61  2.000 50,006.742,40 

 76 12,424.000 12,424.000  

 82 21,518.000 21,518.000 21,518.000,00 

Transfers an Sozialversicherungsträger  12,424.000 12,424.000 12,423.759,09 

 16   12,423.759,09 

 76 12,424.000 12,424.000  

Transfers an Länder  208,070.000 204,072.000 273,917.187,00 

 09   19,840.040,00 

 16 197,137.000 193,137.000 193,137.000,00 

 61  2.000 50,006.742,40 

 82 10,933.000 10,933.000 10,933.404,60 

Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände  726,248.000 126,150.000 126,544.753,40 

 16 715,663.000 115,565.000 115,960.158,00 

 82 10,585.000 10,585.000 10,584.595,40 

Summe Transferaufwand  946,742.000 342,646.000 412,885.699,49 

hievon finanzierungswirksam  946,742.000 342,646.000 412,885.699,49 

Betrieblicher Sachaufwand     

Aufwand für Werkleistungen 16 600.000 2.000  

Summe Betrieblicher Sachaufwand  600.000 2.000  

hievon finanzierungswirksam  600.000 2.000  

Aufwendungen  947,342.000 342,648.000 412,885.699,49 

hievon finanzierungswirksam  947,342.000 342,648.000 412,885.699,49 

Nettoergebnis  -947,340.000 -342,643.000 -332,664.472,34 

hievon finanzierungswirksam  -947,340.000 -342,643.000 -332,664.472,34 

 

Erläuterungen: 

In diesem Detailbudget werden die nicht variablen Zweckzuschüsse und Finanzzuweisungen an die Länder und Gemeinden 

veranschlagt. Zweckzuschüsse werden zur Bewältigung einer bestimmten Aufgabe bzw. zur Erreichung eines gewissen Zieles 

gewährt, wobei für diese Zuschüsse regelmäßig Verwendungsnachweise erbracht werden müssen. Bei Finanzzuweisungen 

handelt es sich um Leistungen, die Länder und Gemeinden frei verwenden können. 

Polizeikostenersatz an Städte mit eigenem Statut (2,8 Mio. €): Der Bund gewährt den Städten mit eigenem Statut Krems an der 

Donau und Waidhofen an der Ybbs einen pauschalierten Kostenersatz dafür, dass diese Gemeinden auch sicherheitspolizeili-

che Aufgaben wahrnehmen müssen, die in anderen Städten mit eigenem Statut von der Landespolizeidirektion erfüllt werden. 

Zuschüsse für Theater (21,5 Mio. €): Die Länder und Gemeinden erhalten vom Bund Zweckzuschüsse für die auf eigene 

Rechnung geführten Theater sowie für jene Theater, zu deren Abgangsdeckung sie vertraglich verpflichtet sind. 

Finanzzuweisungen nachhaltige Haushaltsführung (306 Mio. €): Der Bund gewährt zur Sicherstellung einer nachhaltigen 

Haushaltsführung insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Soziales den Ländern und Gemeinden eine Finanz-

zuweisung. Von der Finanzzuweisung an die Gemeinden werden vorweg 60 Mio. € für einen Strukturfonds bereit gestellt. 
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Kommunalinvestitionsgesetz 2020 - KIG 2020 (600 Mio. €). Der Bund stellt den Gemeinden zur teilweisen Deckung der Auf-

wendungen für zusätzliche Investitionen, Instandhaltungen und Sanierungen einen Zweckzuschuss zur Verfügung. Das KIG 

2020 sieht vor, dass Gemeinden und Gemeindeverbände zwischen 1. Juli 2020 und 31. Dezember 2021 Anträge an die Buch-

haltungsagentur des Bundes bzw. das Bundesministerium für Finanzen stellen können. 

Die Aufwendungen 2021 steigen gegenüber 2020 um rd. 604,7 Mio. €. Hauptgrund dafür ist das Kommunalinvestitionsgesetz 

2020.   
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I.C Detailbudgets 

Detailbudget 44.01.04 Transfers an Länder und Gemeinden, nicht variabel 
(Beträge in Euro) 

 

Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg 

Allgemeine Gebarung  2021 2020 2019 

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstä-

tigkeit und Transfers     

Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 16  2.000  

Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen 16  2.000  

Sonstige Einzahlungen 16 2.000 3.000 80,221.227,15 

Übrige sonstige Einzahlungen 16 2.000 3.000 80,221.227,15 

Summe Einzahlungen aus der operativen Verwal-

tungstätigkeit und Transfers  2.000 5.000 80,221.227,15 

Einzahlungen (allgemeine Gebarung)  2.000 5.000 80,221.227,15 

Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstä-

tigkeit     

Auszahlungen aus Werkleistungen 16 600.000 2.000  

Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal-

tungstätigkeit  600.000 2.000  

Auszahlungen aus Transfers     

Auszahlungen aus Transfers an öffentliche 

Körperschaften und Rechtsträger  946,742.000 342,646.000 412,890.550,70 

 09   19,840.040,00 

 16 912,800.000 308,702.000 321,525.768,30 

 61  2.000 50,006.742,40 

 76 12,424.000 12,424.000  

 82 21,518.000 21,518.000 21,518.000,00 

Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche-

rungsträger  12,424.000 12,424.000 12,423.759,09 

 16   12,423.759,09 

 76 12,424.000 12,424.000  

Auszahlungen aus Transfers an Länder  208,070.000 204,072.000 273,917.187,00 

 09   19,840.040,00 

 16 197,137.000 193,137.000 193,137.000,00 

 61  2.000 50,006.742,40 

 82 10,933.000 10,933.000 10,933.404,60 

Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und 

Gemeindeverbände  726,248.000 126,150.000 126,549.604,61 

 16 715,663.000 115,565.000 115,965.009,21 

 82 10,585.000 10,585.000 10,584.595,40 

Summe Auszahlungen aus Transfers  946,742.000 342,646.000 412,890.550,70 

Auszahlungen (allgemeine Gebarung)  947,342.000 342,648.000 412,890.550,70 

Nettogeldfluss  -947,340.000 -342,643.000 -332,669.323,55 

 

Erläuterungen: 

In diesem Detailbudget werden die nicht variablen Zweckzuschüsse und Finanzzuweisungen an die Länder und Gemeinden 

veranschlagt. Zweckzuschüsse werden zur Bewältigung einer bestimmten Aufgabe bzw. zur Erreichung eines gewissen Zieles 

gewährt, wobei für diese Zuschüsse regelmäßig Verwendungsnachweise erbracht werden müssen. Bei Finanzzuweisungen 

handelt es sich um Leistungen, die Länder und Gemeinden frei verwenden können. 

Polizeikostenersatz an Städte mit eigenem Statut (2,8 Mio. €): Der Bund gewährt den Städten mit eigenem Statut Krems an der 

Donau und Waidhofen an der Ybbs einen pauschalierten Kostenersatz dafür, dass diese Gemeinden auch sicherheitspolizeili-

che Aufgaben wahrnehmen müssen, die in anderen Städten mit eigenem Statut von der Landespolizeidirektion erfüllt werden. 

Zuschüsse für Theater (21,5 Mio. €): Die Länder und Gemeinden erhalten vom Bund Zweckzuschüsse für die auf eigene 

Rechnung geführten Theater sowie für jene Theater, zu deren Abgangsdeckung sie vertraglich verpflichtet sind. 

Finanzzuweisungen nachhaltige Haushaltsführung (306 Mio. €): Der Bund gewährt den zur Sicherstellung einer nachhaltigen 

Haushaltsführung insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Soziales den Ländern und Gemeinden eine Finanz-

zuweisung. Von der Finanzzuweisung an die Gemeinden werden vorweg 60 Millionen Euro für einen Strukturfonds bereit 

gestellt. 
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Kommunalinvestitionsgesetz 2020 - KIG 2020 (600 Mio. €). Der Bund stellt den Gemeinden zur teilweisen Deckung der Auf-

wendungen für zusätzliche Investitionen, Instandhaltungen und Sanierungen einen Zweckzuschuss zur Verfügung. Das KIG 

2020 sieht vor, dass Gemeinden und Gemeindeverbände zwischen 1. Juli 2020 und 31. Dezember 2021 Anträge an die Buch-

haltungsagentur des Bundes bzw. das Bundesministerium für Finanzen stellen können. 

Die Auszahlungen 2021 steigen gegenüber 2020 um rd. 604,7 Mio. €. Hauptgrund dafür ist das Kommunalinvestitionsgesetz 

2020.   
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I.C Detailbudgets 
44.01.05 Bedarfszuweisung an Länder (variabel) 

Erläuterungen 
 

Globalbudget 44.01 Transfers an Länder und Gemeinden 

 

Detailbudget 44.01.05 Bedarfszuweisung an Länder (variabel) 

Haushaltsführende Stelle: BMF, Leiter/in der Abteilung II/3 

 

Ziele 

 

 

Ziel 1 

Stärkung der Finanzkraft der Länder durch die Bedarfszuweisung wie im Finanzausgleich 2017 vereinbart. 

 

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n 

 

Beitrag zu 

Ziel/en 

Wie werden die Ziele verfolgt? 

Maßnahmen: 

Wie sieht Erfolg aus? Meilen-

steine/Kennzahlen für 2021 

Istzustand (Ausgangspunkt der 

Planung für 2021) 

1 Anweisung der Bedarfszuweisung 

betreffend Glücksspiel-

Garantiebeträge entsprechend den 

Bestimmungen des Finanzaus-

gleichsgesetzes 2017 zwecks 

Ausgleich von Mindereinnahmen 

aufgrund der Glücksspielreform 

2010. 

  

Die Haushalte von Kärnten, Nie-

derösterreich und der Steiermark 

wurden durch die Bedarfszuwei-

sungs-Mittel (Ausgleich der Min-

dereinnahmen aus der Glücks-

spielreform 2010) gestützt. 

  

Die Länder verfügen über die 

gesetzlich vorgesehenen Mittel 

aus Bedarfszuweisungen. 

 

 

Wesentliche Rechtsgrundlagen 

§ 26 des Finanzausgleichsgesetzes 2017   
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I.C Detailbudgets 

Detailbudget 44.01.05 Bedarfszuweisung an Länder (variabel) 

(Beträge in Euro) 

 

Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 

  2021 2020 2019 

Transferaufwand     

Aufwand für Transfers an öffentliche Körper-

schaften und Rechtsträger 16 22,000.000 22,000.000 21,211.131,00 

Transfers an Länder 16 22,000.000 22,000.000 21,211.131,00 

Summe Transferaufwand  22,000.000 22,000.000 21,211.131,00 

hievon finanzierungswirksam  22,000.000 22,000.000 21,211.131,00 

Aufwendungen  22,000.000 22,000.000 21,211.131,00 

hievon variabel  22,000.000 22,000.000 21,211.131,00 

hievon finanzierungswirksam  22,000.000 22,000.000 21,211.131,00 

hievon variabel und finanzierungswirksam  22,000.000 22,000.000 21,211.131,00 

Nettoergebnis  -22,000.000 -22,000.000 -21,211.131,00 

hievon finanzierungswirksam  -22,000.000 -22,000.000 -21,211.131,00 

 

Erläuterungen: 

Als Teil der Glücksspielreform 2010 gewährt der Bund den seinerzeitigen „Erlaubnisländern“ Kärnten, Niederösterreich, Stei-

ermark und Wien unter bestimmten Voraussetzungen eine Bedarfszuweisung, wenn ihre Einnahmen aus dem Zuschlag zur 

Bundesautomaten- und VLT-Abgabe unter ihren jeweiligen Garantiebeträgen liegen. 

Auf Basis der Daten der letzten Jahre und ausgehend von einer gegenüber diesen Jahren konstanten Differenz zwischen Garan-

tiebetrag und erwarteten Erträgen der Länder und Gemeinden aus dem Zuschlag bleiben die im BVA 2021 budgetierten Auf-

wendungen gegenüber dem BVA 2020 unverändert.   
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I.C Detailbudgets 

Detailbudget 44.01.05 Bedarfszuweisung an Länder (variabel) 

(Beträge in Euro) 

 

Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg 

Allgemeine Gebarung  2021 2020 2019 

Auszahlungen aus Transfers     

Auszahlungen aus Transfers an öffentliche 

Körperschaften und Rechtsträger 16 22,000.000 22,000.000 21,211.131,00 

Auszahlungen aus Transfers an Länder 16 22,000.000 22,000.000 21,211.131,00 

Summe Auszahlungen aus Transfers  22,000.000 22,000.000 21,211.131,00 

Auszahlungen (allgemeine Gebarung)  22,000.000 22,000.000 21,211.131,00 

hievon variabel  22,000.000 22,000.000 21,211.131,00 

Nettogeldfluss  -22,000.000 -22,000.000 -21,211.131,00 

 

Erläuterungen: 

Als Teil der Glücksspielreform 2010 gewährt der Bund den seinerzeitigen „Erlaubnisländern“ Kärnten, Niederösterreich, Stei-

ermark und Wien unter bestimmten Voraussetzungen eine Bedarfszuweisung, wenn ihre Einnahmen aus dem Zuschlag zur 

Bundesautomaten- und VLT-Abgabe unter ihren jeweiligen Garantiebeträgen liegen. 

Auf Basis der Daten der letzten Jahre und ausgehend von einer gegenüber diesen Jahren konstanten Differenz zwischen Garan-

tiebetrag und erwarteten Einzahlungen der Länder und Gemeinden aus dem Zuschlag bleiben die im BVA 2021 budgetierten 

Auszahlungen gegenüber dem BVA 2020 unverändert.   
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I.C Detailbudgets 

44.02 Katastrophenfonds 

Aufteilung auf Detailbudgets 

(Beträge in Millionen Euro) 

 

Ergebnisvoranschlag GB 44.02 DB 44.02.01 DB 44.02.02 

 Katastro-

phenfonds 

KatFonds 

(var) 

KatFonds 

(fix) 

Erträge aus der operativen Verwaltungstätig-

keit und Transfers 428,619 428,616 0,003 

Finanzerträge 0,001 0,001  

Erträge 428,620 428,617 0,003 

Transferaufwand 428,620 428,617 0,003 

Aufwendungen 428,620 428,617 0,003 

hievon variabel 428,617 428,617  

Nettoergebnis    

    

Finanzierungsvoranschlag- GB 44.02 DB 44.02.01 DB 44.02.02 

Allgemeine Gebarung Katastro-

phenfonds 

KatFonds 

(var) 

KatFonds 

(fix) 

Einzahlungen aus der operativen Verwal-

tungstätigkeit und Transfers 428,620 428,617 0,003 

Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 428,620 428,617 0,003 

Auszahlungen aus Transfers 428,620 428,617 0,003 

Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 428,620 428,617 0,003 

hievon variabel 428,617 428,617  

Nettogeldfluss      



29 

Bundesvoranschlag 2021 

 

I.C Detailbudgets 
44.02.01 Katastrophenfonds, variabel 

Erläuterungen 
 

Globalbudget 44.02 Katastrophenfonds 

 

Detailbudget 44.02.01 Katastrophenfonds, variabel 

Haushaltsführende Stelle: BMF, Leiter/in der Abteilung II/3 

 

Ziele 

 

 

Ziel 1 

Milderung der Auswirkungen von Naturkatastrophen durch finanzielle Unterstützung 

  

 

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n 

 

Beitrag zu 

Ziel/en 

Wie werden die Ziele verfolgt? 

Maßnahmen: 

Wie sieht Erfolg aus? Meilen-

steine/Kennzahlen für 2021 

Istzustand (Ausgangspunkt der 

Planung für 2021) 

1 Durch den Katastrophenfonds 

wird Hilfe an Geschädigte von 

Naturkatastrophen finanziert. 

Der Katastrophenfonds hat nach 

Maßgabe der rechtlichen Voraus-

setzungen (Katastrophenfonds-

Gesetz 1996)  

-bis zu 60% der Landeshilfe bei 

privaten Personen und Unterneh-

men, 

-bis zu 50% des Schadens bei 

Gebietskörperschaften zur Wie-

derherstellung der Infrastruktur 

und 

- Vorbeugungsmaßnahmen geg. 

Naturkatastrophen i.R.d. erforder-

lichen Mittel finanziert. 

Kennzahl: Überwiesene Mittel an 

die Länder. 

Quelle: Bericht des Bundesminis-

teriums für Finanzen gemäß Ka-

tastrophenfonds-Gesetz 1996. 

Der Katastrophenfonds leistet 

nach Maßgabe der rechtlichen 

Voraussetzungen (Katastrophen-

fonds-Gesetz 1996) Hilfe. 

 

 

Wesentliche Rechtsgrundlagen 

Katastrophenfondsgesetz 1996 

§ 10 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes 2017   
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I.C Detailbudgets 

Detailbudget 44.02.01 Katastrophenfonds, variabel 
(Beträge in Euro) 

 

Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 

  2021 2020 2019 

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 

und Transfers     

Erträge aus Transfers  428,616.000 506,516.000 410,022.374,93 

 09 418,616.000 496,516.000 400,022.374,93 

 45 10,000.000 10,000.000 10,000.000,00 

Erträge aus Transfers von Unternehmen 09 1.000 1.000 658.618,95 

Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes  428,615.000 506,515.000 409,363.755,98 

 09 418,615.000 496,515.000 399,363.755,98 

 45 10,000.000 10,000.000 10,000.000,00 

Transfers aus Abgabenanteilen  428,615.000 506,515.000 409,363.755,98 

 09 418,615.000 496,515.000 399,363.755,98 

 45 10,000.000 10,000.000 10,000.000,00 

Summe Erträge aus der operativen Verwaltungs-

tätigkeit und Transfers  428,616.000 506,516.000 410,022.374,93 

hievon finanzierungswirksam  428,616.000 506,516.000 410,022.374,93 

Finanzerträge     

Erträge aus Zinsen 09 1.000 1.000  

Summe Finanzerträge  1.000 1.000  

hievon finanzierungswirksam  1.000 1.000  

Erträge  428,617.000 506,517.000 410,022.374,93 

hievon finanzierungswirksam  428,617.000 506,517.000 410,022.374,93 

Transferaufwand     

Aufwand für Transfers an öffentliche Körper-

schaften und Rechtsträger  141,141.000 199,590.000 91,695.087,44 

 09 106,747.000 130,758.000 89,854.958,84 

 16 24,394.000 58,832.000 525.686,62 

 45 10,000.000 10,000.000 1,314.441,98 

Transfers an Einrichtungen des Bundes 16 24,394.000 58,832.000 525.686,62 

Transfers an Länder  78,695.000 93,479.000 70,150.218,36 

 09 68,695.000 83,479.000 68,835.776,38 

 45 10,000.000 10,000.000 1,314.441,98 

Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände 09 38,052.000 47,279.000 21,019.182,46 

Aufwand für Transfers an Unternehmen 09 45,000.000 45,000.000 44,370.601,20 

Aufwand für Transfers an Unternehmen 09 45,000.000 45,000.000 44,370.601,20 

Aufwand für sonstige Transfers  09 242,476.000 261,927.000 265,271.128,27 

Sonstige Transfers innerhalb des Bundes 09 242,476.000 261,927.000 265,271.128,27 

Summe Transferaufwand  428,617.000 506,517.000 401,336.816,91 

hievon finanzierungswirksam  428,617.000 506,517.000 401,336.816,91 

Aufwendungen  428,617.000 506,517.000 401,336.816,91 

hievon variabel  428,617.000 506,517.000 401,336.816,91 

hievon finanzierungswirksam  428,617.000 506,517.000 401,336.816,91 

hievon variabel und finanzierungswirksam  428,617.000 506,517.000 401,336.816,91 

Nettoergebnis    8,685.558,02 

hievon finanzierungswirksam    8,685.558,02 

 

Erläuterungen: 

Der Katastrophenfonds wurde für die zusätzliche Finanzierung von Maßnahmen zur Vorbeugung gegen künftige und zur Be-

seitigung von eingetretenen Katastrophenschäden sowie zur Erhebung der Wassergüte als Verwaltungsfonds eingerichtet. 

Weiters werden aus Mitteln des Katastrophenfonds auch Einsatzgeräte für Feuerwehren sowie das Warn- und Alarmsystem 

mitfinanziert und Prämien gemäß Hagelversicherungsförderungsgesetz gefördert. 

Vom Budget des Katastrophenfonds entfallen auf vorbeugende Maßnahmen 73,3 %, auf Abgeltungen von Schäden 17,8 % und 

auf Zweckzuschüsse an die Länder zur Finanzierung von Feuerwehren 8,9 %. 

Verglichen mit der auf Grund der Coronakrise nicht erreichbaren Dotierung nach dem BVA 2020 sinkt die Dotierung des Ka-

tastrophenfonds im BVA 2021.   
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I.C Detailbudgets 

Detailbudget 44.02.01 Katastrophenfonds, variabel 
(Beträge in Euro) 

 

Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg 

Allgemeine Gebarung  2021 2020 2019 

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstä-

tigkeit und Transfers     

Einzahlungen aus Transfers  428,616.000 506,516.000 410,022.374,93 

 09 418,616.000 496,516.000 400,022.374,93 

 45 10,000.000 10,000.000 10,000.000,00 

Einzahlungen aus Transfers von Unternehmen 09 1.000 1.000 658.618,95 

Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes  428,615.000 506,515.000 409,363.755,98 

 09 418,615.000 496,515.000 399,363.755,98 

 45 10,000.000 10,000.000 10,000.000,00 

Einzahlungen aus Transfers aus Abgabenanteilen  428,615.000 506,515.000 409,363.755,98 

 09 418,615.000 496,515.000 399,363.755,98 

 45 10,000.000 10,000.000 10,000.000,00 

Einzahlungen aus Finanzerträgen 09 1.000 1.000  

Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen 09 1.000 1.000  

Summe Einzahlungen aus der operativen Verwal-

tungstätigkeit und Transfers  428,617.000 506,517.000 410,022.374,93 

Einzahlungen (allgemeine Gebarung)  428,617.000 506,517.000 410,022.374,93 

Auszahlungen aus Transfers     

Auszahlungen aus Transfers an öffentliche 

Körperschaften und Rechtsträger  141,141.000 199,590.000 91,695.087,44 

 09 106,747.000 130,758.000 89,854.958,84 

 16 24,394.000 58,832.000 525.686,62 

 45 10,000.000 10,000.000 1,314.441,98 

Auszahlungen aus Transfers an Einrichtungen des 

Bundes 16 24,394.000 58,832.000 525.686,62 

Auszahlungen aus Transfers an Länder  78,695.000 93,479.000 70,150.218,36 

 09 68,695.000 83,479.000 68,835.776,38 

 45 10,000.000 10,000.000 1,314.441,98 

Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und 

Gemeindeverbände 09 38,052.000 47,279.000 21,019.182,46 

Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen 09 45,000.000 45,000.000 44,370.601,20 

Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen 09 45,000.000 45,000.000 44,370.601,20 

Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen 

(ohne Bundesbeteiligung) 09 45,000.000 45,000.000 44,370.601,20 

Auszahlungen aus sonstigen Transfers 09 242,476.000 261,927.000 265,271.128,27 

Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb 

des Bundes 09 242,476.000 261,927.000 265,271.128,27 

Summe Auszahlungen aus Transfers  428,617.000 506,517.000 401,336.816,91 

Auszahlungen (allgemeine Gebarung)  428,617.000 506,517.000 401,336.816,91 

hievon variabel  428,617.000 506,517.000 401,336.816,91 

Nettogeldfluss    8,685.558,02 

 

Erläuterungen: 

Der Katastrophenfonds wurde für die zusätzliche Finanzierung von Maßnahmen zur Vorbeugung gegen künftige und zur Be-

seitigung von eingetretenen Katastrophenschäden sowie zur Erhebung der Wassergüte als Verwaltungsfonds eingerichtet. 

Weiters werden aus Mitteln des Katastrophenfonds auch Einsatzgeräte für Feuerwehren sowie das Warn- und Alarmsystem 

mitfinanziert und Prämien gemäß Hagelversicherungsförderungsgesetz gefördert. 

Vom Budget des Katastrophenfonds entfallen auf vorbeugende Maßnahmen 73,3 %, auf Abgeltungen von Schäden 17,8 % und 

auf Zweckzuschüsse an die Länder zur Finanzierung von Feuerwehren 8,9 %. 

Verglichen mit der auf Grund der Coronakrise nicht erreichbaren Dotierung nach dem BVA 2020 sinkt die Dotierung des Ka-

tastrophenfonds im BVA 2021.   
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I.C Detailbudgets 
44.02.02 Katastrophenfonds, fix 

Erläuterungen 
 

Globalbudget 44.02 Katastrophenfonds 

 

Detailbudget 44.02.02 Katastrophenfonds, fix 

Haushaltsführende Stelle: BMF, Leiter/in der Abteilung II/3 

 

Ziele 

 

 

Ziel 1 

Zusätzliche Finanzierung von Hilfen an Geschädigte von Naturkatastrophen aus Aufstockungsmitteln des Katastrophenfonds. 

  

 

Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n 

 

Beitrag zu 

Ziel/en 

Wie werden die Ziele verfolgt? 

Maßnahmen: 

Wie sieht Erfolg aus? Meilen-

steine/Kennzahlen für 2021 

Istzustand (Ausgangspunkt der 

Planung für 2021) 

1 Durch den Katastrophenfonds 

wird Hilfe an Geschädigte von 

Naturkatastrophen finanziert, 

auch soweit die regulären Ein-

nahmen des Katastrophenfonds 

nicht ausreichen. 

Für den Fall, dass die regulären 

Einnahmen des Katastrophen-

fonds nicht ausreichen, stockt die 

Bundesregierung die Mittel des 

Katastrophenfonds im notwendi-

gen Ausmaß auf. Der Katastro-

phenfonds finanziert damit nach 

Maßgabe der rechtlichen Voraus-

setzungen (Katastrophenfonds-

Gesetz 1996) 

 - bis zu 60% der Landeshilfe bei 

privaten Personen und Unterneh-

men, 

- bis zu 50% des Schadens bei 

Gebietskörperschaften zur Wie-

derherstellung der Infrastruktur. 

  

Kennzahl: Überwiesene Mittel an 

die Länder. 

Quelle: Bericht des Bundesminis-

teriums für Finanzen gemäß Ka-

tastrophenfonds-Gesetz 1996. 

Der Katastrophenfonds leistet 

nach Maßgabe der rechtlichen 

Voraussetzungen (Katastrophen-

fonds-Gesetz 1996) Hilfe. 

 

 

Wesentliche Rechtsgrundlagen 

Katastrophenfondsgesetz 1996 

§ 10 Abs. 2 des Finanzausgleichsgesetzes 2017   
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I.C Detailbudgets 

Detailbudget 44.02.02 Katastrophenfonds, fix 

(Beträge in Euro) 

 

Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 

  2021 2020 2019 

Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit 

und Transfers     

Erträge aus Transfers 09 3.000 3.000  

Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes 09 3.000 3.000  

Transfers aus Abgabenanteilen 09 3.000 3.000  

Summe Erträge aus der operativen Verwaltungs-

tätigkeit und Transfers  3.000 3.000  

hievon finanzierungswirksam  3.000 3.000  

Erträge  3.000 3.000  

hievon finanzierungswirksam  3.000 3.000  

Transferaufwand     

Aufwand für Transfers an öffentliche Körper-

schaften und Rechtsträger 09 3.000 3.000  

Transfers an Länder 09 2.000 2.000  

Transfers an Gemeinden und Gemeindeverbände 09 1.000 1.000  

Summe Transferaufwand  3.000 3.000  

hievon finanzierungswirksam  3.000 3.000  

Aufwendungen  3.000 3.000  

hievon finanzierungswirksam  3.000 3.000  

Nettoergebnis     

 

Erläuterungen: 

Insoweit die laufende Dotierung und Rücklagen des Katastrophenfonds für die Abgeltung von Schäden nicht ausreichen, kann 

die Dotierung durch Beschluss der Bundesregierung erhöht, aber maximal verdoppelt werden. Darüber hinausgehende Dotie-

rungen oder solche für andere Verwendungszwecke sind dem Bundesgesetzgeber vorbehalten. 

Dieses Detailbudget ist für die zusätzliche Dotierung des Katastrophenfonds vorgesehen und wird im Bedarfsfall dotiert.   
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I.C Detailbudgets 

Detailbudget 44.02.02 Katastrophenfonds, fix 

(Beträge in Euro) 

 

Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg 

Allgemeine Gebarung  2021 2020 2019 

Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstä-

tigkeit und Transfers     

Einzahlungen aus Transfers 09 3.000 3.000  

Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes 09 3.000 3.000  

Einzahlungen aus Transfers aus Abgabenanteilen 09 3.000 3.000  

Summe Einzahlungen aus der operativen Verwal-

tungstätigkeit und Transfers  3.000 3.000  

Einzahlungen (allgemeine Gebarung)  3.000 3.000  

Auszahlungen aus Transfers     

Auszahlungen aus Transfers an öffentliche 

Körperschaften und Rechtsträger 09 3.000 3.000  

Auszahlungen aus Transfers an Länder 09 2.000 2.000  

Auszahlungen aus Transfers an Gemeinden und 

Gemeindeverbände 09 1.000 1.000  

Summe Auszahlungen aus Transfers  3.000 3.000  

Auszahlungen (allgemeine Gebarung)  3.000 3.000  

Nettogeldfluss     

 

Erläuterungen: 

Insoweit die laufende Dotierung und Rücklagen des Katastrophenfonds für die Abgeltung von Schäden nicht ausreichen, kann 

die Dotierung durch Beschluss der Bundesregierung erhöht, aber maximal verdoppelt werden. Darüber hinausgehende Dotie-

rungen oder solche für andere Verwendungszwecke sind dem Bundesgesetzgeber vorbehalten. 

Dieses Detailbudget ist für die zusätzliche Dotierung des Katastrophenfonds vorgesehen und wird im Bedarfsfall dotiert.   
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I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittel-
aufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen 

Untergliederung 44 Finanzausgleich 

(Beträge in Millionen Euro) 

 

Mittelverwendungs- & Mittelaufbrin-

gungsgruppen 

Aufgabenbereiche 

 Summe 09 16 45 76 

Erträge aus der operativen Vwt u. Transfers 592,059 418,619 0,002 10,000 163,438 

Finanzerträge 0,001 0,001    

Erträge 592,060 418,620 0,002 10,000 163,438 

Transferaufwand 1.767,947 394,226 1.082,657 93,684 175,862 

Betrieblicher Sachaufwand 0,600  0,600   

Aufwendungen 1.768,547 394,226 1.083,257 93,684 175,862 

Nettoergebnis -1.176,487 24,394 -1.083,255 -83,684 -12,424 

 

 

Aufgabenbereiche 

 

09 Soziale Sicherung 

16 Allgemeine öffentliche Verwaltung 

45 Verkehr 

76 Gesundheitswesen 

82 Kultur   
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Aufgaben-

bereiche 

82 

 

 

 

21,518 

 

21,518 

-21,518 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



38 

Bundesvoranschlag 2021 

 

I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und 
Mittelaufbringungsgruppen und Aufgabenbereichen 

Untergliederung 44 Finanzausgleich 

(Beträge in Millionen Euro) 

 

Mittelverwendungs- & Mittelaufbrin-

gungsgruppen 

Aufgabenbereiche 

Allgemeine Gebarung Summe 09 16 45 76 

Einzahlungen aus der operativen Vwt u. 

Transfers 592,060 418,620 0,002 10,000 163,438 

Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 592,060 418,620 0,002 10,000 163,438 

Ausz. aus der operativen Verwaltungstätigkeit 0,600  0,600   

Auszahlungen aus Transfers 1.767,947 394,226 1.082,657 93,684 175,862 

Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 1.768,547 394,226 1.083,257 93,684 175,862 

Nettogeldfluss -1.176,487 24,394 -1.083,255 -83,684 -12,424 

 

 

Aufgabenbereiche 

 

09 Soziale Sicherung 

16 Allgemeine öffentliche Verwaltung 

45 Verkehr 

76 Gesundheitswesen 

82 Kultur   
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Aufgaben-

bereiche 

82 

 

 

 

 

21,518 

21,518 

-21,518 
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II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung 
Untergliederung 44 Finanzausgleich 

 

Globalbudget Bezeichnung Globalbudget Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des 

haushaltsleitenden Organs 

44.01 Transfers an Länder und Gemeinden BMF, Leiter/in der Abteilung II/3 

VA-Stelle 

Detailbudget 

Bezeichnung Detailbudget Haushaltsführende Stelle 

44.01.01 Finanzkraftstärkung der Gemeinden, 

variabel 

BMF, Leiter/in der Abteilung II/3 

44.01.02 Finanzzuweisungen in Nahverkehrsange-

legenheiten, variabel 

BMF, Leiter/in der Abteilung II/3 

44.01.03 Zuschüsse für Krankenanstalten, variabel BMF, Leiter/in der Abteilung II/3 

44.01.04 Transfers an Länder und Gemeinden, 

nicht variabel 

BMF, Leiter/in der Abteilung II/3 

44.01.05 Bedarfszuweisung an Länder (variabel) BMF, Leiter/in der Abteilung II/3 

Globalbudget Bezeichnung Globalbudget Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des 

haushaltsleitenden Organs 

44.02 Katastrophenfonds BMF, Leiter/in der Abteilung II/3 

VA-Stelle 

Detailbudget 

Bezeichnung Detailbudget Haushaltsführende Stelle 

44.02.01 Katastrophenfonds, variabel BMF, Leiter/in der Abteilung II/3 

44.02.02 Katastrophenfonds, fix BMF, Leiter/in der Abteilung II/3 

 

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr 

Gegenüber dem Vorjahr wurde keine Änderung in der Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung vorgenommen.   
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II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung 

(Beträge in Millionen Euro) 

 

VA-Stelle Konto Rücklagen-

kennziffer 

Bezeichnung der zweckgebun-

denen Gebarung 

Ergebnis-

voranschlag 

Finanzierungs-

voranschlag 

44.02.01 8291000 44020100400 Katastrophenfonds, zweckge-

bunden und variabel 0,001 0,001 

 8316900   418,615 418,615 

 8720001   0,001 0,001 

 7292011   3,634 3,634 

 7292041   2,502 2,502 

 7292141   53,550 53,550 

 7292142   182,290 182,290 

 7292241   0,500 0,500 

 7300000   2,647 2,647 

 7300100   21,747 21,747 

 7303008   17,624 17,624 

 7303030   13,856 13,856 

 7303200   37,215 37,215 

 7305300   38,052 38,052 

 7520008   45,000 45,000 

   Saldo... 0,000 0,000 

44.02.01 8316000 44020100401 Katastrophenfonds, Landesstra-

ßen B 10,000 10,000 

 7303009   10,000 10,000 

   Saldo... 0,000 0,000 

44.02.02 8316001 44020200400 Katastrophenfonds, fix 0,003 0,003 

 7303036   0,001 0,001 

 7303037   0,001 0,001 

 7305301   0,001 0,001 

   Saldo... 0,000 0,000  
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II.C Übersicht über die gesetzlichen Verpflichtungen 

(Beträge in Millionen Euro) 

 

VA-Stelle Konto Bezeichnung Ergebnis-

voranschlag 

Finanzierungs-

voranschlag 

44.01.04 7302021 Finanzzuw.nachhaltige Haushaltsführung an 

Länder 193,137 193,137 

 7303900 Transferszahlungen an Länder 4,000 4,000 

 7304021 Finanzz. nachhaltige Haushaltsführung an Ge-

meinden 52,863 52,863 

 7310028 Ausgleichsfonds f.d. Krankenanstaltenfinanzie-

rung 8,283 8,283 

 7310029 Fonds f Vorsorgeuntersuchungen u Gesundheits-

fördg. 4,141 4,141 

  Summe... 262,424 262,424  
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II.E Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung 
(Beträge in Millionen Euro) 

 

VA-Stelle Konto Bezeichnung 

Ergebnis-

voranschlag 

Finanzierungs-

voranschlag 

44.01.04 7274488 

Entg. an d. Buchhaltungsagentur Covid-19 (KIG 

2020) 0,600 0,600 

44.01.04 7305488 

Zuschüsse kommunales Inv.ges.2020 Covid-

19(lfdTr) 100,000 100,000 

44.01.04 7355488 

Zuschüsse kommunales Inv.ges.2020 Covid-

19(KapTr) 500,000 500,000  
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III. Anhang: Untergliederung 44 Finanzausgleich 

(Beträge in Millionen Euro) 

 

Leitbild: 

Das Bundesministerium für Finanzen strebt die Sicherstellung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts und nachhaltig ge-

ordnete öffentliche Haushalte an und erfüllt den Auftrag der Bundesverfassung (Art. 13 Abs. 2 B-VG) zur diesbezüglichen 

Koordination der Haushaltsführung von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Regelung des Finanzausgleichs über Kostentra-

gung, Besteuerungsrechte, Abgabenanteile und Transfers berücksichtigt in einer Gesamtschau die Verteilung der Aufgaben auf 

Bund, Länder und Gemeinden. 

 

Finanzierungsvoranschlag- Obergrenze BVA BVA Erfolg 

Allgemeine Gebarung BFRG 2021 2020 2019 

Einzahlungen  592,060 690,272 666,265 

Auszahlungen fix 947,345 947,345 342,651 412,891 

Auszahlungen variabel 821,202 821,202 947,132 827,207 

Summe Auszahlungen 1.768,547 1.768,547 1.289,783 1.240,098 

Nettofinanzierungsbedarf (Bundesfin.)  -1.176,487 -599,511 -573,832 

 

Ergebnisvoranschlag BVA BVA Erfolg 

 2021 2020 2019 

Erträge 592,060 690,272 666,265 

Aufwendungen 1.768,547 1.289,783 1.240,093 

Nettoergebnis -1.176,487 -599,511 -573,828 

 

Angestrebte Wirkungsziele: 

 

Wirkungsziel 1: 

Bewältigung der COVID-Krise und mittelfristige Sicherstellung der Stabilität und Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen 

durch Einhaltung des Stabilitätspaktes und der EU-Kriterien, um budgetäre Spielräume für die Bewältigung neuer Herausfor-

derungen zu schaffen. 

 

Warum dieses Wirkungsziel? 

Die Auswirkungen der „Corona-Rezession“ infolge der notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie 

sind in vielfacher Hinsicht außergewöhnlich. Die Pandemie stellt Gesellschaft, Unternehmen und auch die Politik vor zahlrei-

chen Herausforderungen. Der Lockdown in Österreich und seinen wichtigsten Handelspartnern führte zu einem massiven Ein-

bruch der wirtschaftlichen Aktivität, was sich insbesondere in einem sprunghaften Anstieg der Arbeitslosigkeit und einer ho-

hen Anzahl an Beschäftigten in Kurzarbeit widerspiegelt.  Die Bundesregierung reagierte unverzüglich und mit dem Ziel, Ös-

terreich gestärkt durch die Krise zu bringen. Die Eindämmung von SARS-CoV-2 verlief in Österreich dank der Disziplin der 

Bevölkerung äußerst erfolgreich und ebnet, trotz regionalen Ausbruchsclustern, den Weg zur wirtschaftlichen Erholung. Stan-

den neben gesundheitspolitischen Maßnahmen zunächst der Erhalt von Arbeitsplätzen und die Sicherung der Liquidität von 

Unternehmen auf der Agenda, so präsentierte die Bundesregierung im Sommer 2020 ein umfassendes Maßnahmenbündel zur 

Ankurbelung der Konjunktur.  Die gesetzten Maßnahmen und das negative Wirtschaftswachstum führen temporär zu hohen 

Budgetdefiziten und einem Ansteigen der gesamtstaatlichen Schuldenquote. Mit dem vorgelegten Budgetpfad zeigt die Bun-

desregierung ihr Bestreben, mittelfristig zu nachhaltig geordneten Staatsfinanzen zurückzukehren, Budgetdefizite und die ge-

samtstaatliche Schuldenquote zu reduzieren und gleichzeitig die im Regierungsprogramm festgelegten Schwerpunkte in den 

Bereichen Klimaschutz und Digitalisierung umzusetzen. 

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt? 

- Koordinierung der Haushaltspolitik mit Ländern und Gemeinden auf Grundlage des Stabilitätspakts, insbesondere im Ös-

terreichischen Koordinationskomitee (ÖKK) 

- Mitwirkung des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) an (Verwaltungs-)Reformvorhaben 

- Durch den Katastrophenfonds werden Vorbeugungsmaßnahmen gegen Naturkatastrophen sowie Hilfen an von Naturkata-

strophen geschädigte private Personen und Unternehmen sowie Gebietskörperschaften finanziert. 
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Wie sieht Erfolg aus? 

  
Kennzahl 44.1.1 Gesamtstaatliches strukturelles Defizit 

Berechnungs-

methode 

Europäische Kommission und Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 2010 

(ESVG 2010). Das ESVG 2010 bietet auf makroökonomischer Ebene den statistischen Rechnungsle-

gungsrahmen für die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung in der EU. Der strukturelle Saldo wird ent-

sprechend der Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspakts der EU berechnet. 

Datenquelle Bundesministerium für Finanzen, Statistik Austria, WIFO 

Messgrößenan-

gabe 

% des BIP 

Entwicklung Istzustand 

2017 

Istzustand 

2018 

Istzustand 

2019 

Zielzustand 

2020 

Zielzustand 

2021 

Zielzustand 

2022 

-1,1 -0,9 -0,7 -6,5 -5,3 -2,8 

Stand der Kennzahlen: 

2017 bis 2019: Statistik Austria September Notifikation 2020 

2020 bis 2022: aktuelle BMF-Einschätzung. Unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Covid-19-

Pandemie wurde auch für das Jahr 2020 ein aktualisierter Zielzustand aufgenommen. Der Zielzustand 

2020 gemäß BFG 2020 lautete ursprünglich -1,2% des BIP. Outputlücke gem. WIFO Konjunkturprog-

nose Oktober 2020. 

Die Ergebnisse der Berechnung des strukturellen Saldos sind aufgrund des massiven BIP-Rückgangs 

2020 derzeit nur bedingt aussagekräftig. 

  
Kennzahl 44.1.2 Staatsschuldenquote 

Berechnungs-

methode 

Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 2010). Das ESVG 2010 bietet 

auf makroökonomischer Ebene den statistischen Rechnungslegungsrahmen für die volkswirtschaftliche 

Gesamtrechnung in der EU. 

Datenquelle Bundesministerium für Finanzen; Statistik Austria bis 2016 

Messgrößenan-

gabe 

% des BIP 

Entwicklung Istzustand 

2017 

Istzustand 

2018 

Istzustand 

2019 

Zielzustand 

2020 

Zielzustand 

2021 

Zielzustand 

2022 

78,5 74 70,5 84 84,8 85 

Stand der Kennzahlen: 

2017 bis 2019: Statistik Austria September Notifikation 2020 

2020 bis 2022: aktuelle BMF-Einschätzung. Unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Covid-19-

Pandemie wurde auch für das Jahr 2020 ein aktualisierter Zielzustand aufgenommen. Der Zielzustand 

2020 gemäß BFG 2020 lautete ursprünglich 68,2% des BIP. 

  
Kennzahl 44.1.3 Gesamtstaatliches Maastricht-Defizit 

Berechnungs-

methode 

Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 

Datenquelle Statistik Austria, Notifikation September 2019 

Messgrößenan-

gabe 

% des BIP 

Entwicklung Istzustand 

2017 

Istzustand 

2018 

Istzustand 

2019 

Zielzustand 

2020 

Zielzustand 

2021 

Zielzustand 

2022 

-0,8 0,2 0,7 -9,5 -6,3 -3,5 

Stand der Kennzahlen: 

2017 bis 2019: Statistik Austria September Notifikation 2020 

2020 bis 2022: aktuelle BMF-Einschätzung 

 

 

Wirkungsziel 2: 

Sicherstellung einer möglichst getreuen, vollständigen und einheitlichen Darstellung der finanziellen Lage (Liquiditäts-, Res-

sourcen- und Vermögenssicht) aller Gebietskörperschaften nach dem Vorbild der Bundeshaushaltsrechtsreform. 
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Warum dieses Wirkungsziel? 

Im Hinblick auf die Ziele eines gesamtstaatlichen Gleichgewichts und nachhaltig geordneter Haushalte sind diese vom Bun-

desministerium für Finanzen zu koordinieren. Als wesentliche Steuerungsgrundlage ist dafür die Vergleichbarkeit der Geba-

rung bzw. der wahren finanziellen Lage erforderlich. 

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt? 

- Unterstützung von Ländern und Gemeinden bei der Umsetzung der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 

2015 (VRV 2015) 

Wie sieht Erfolg aus? 

  
Kennzahl 44.2.1 Aktualisierungsstand der Plattform für öffentliches Rechnungswesen 

Berechnungs-

methode 

Bundesministerium für Finanzen 

Datenquelle Fortschritts-Bericht des BMF 

Messgrößenan-

gabe 

% 

Entwicklung Istzustand 

2017 

Istzustand 

2018 

Istzustand 

2019 

Zielzustand 

2020 

Zielzustand 

2021 

Zielzustand 

2022 

n.v. n.v. n.v. 100 100 100 

Länder und Gemeinden haben ihre Voranschläge und Rechnungsabschlüsse seit 2020 gemäß der Vor-

anschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015) zu erstellen. Nunmehr können dank 

der 3-Komponenten-Rechnung (doppelte Buchführung) vergleichbare Angaben über Bundes-, Landes- 

und Gemeindefinanzen geliefert werden. 

Das Bundesministerium für Finanzen hat zur Unterstützung bei der Umsetzung der VRV 2015 eine 

online Plattform - Plattform für öffentliches Rechnungswesen - errichtet, auf der sich seit August 2020 

der online Kontierungsleitfaden (online KLF) und das online Buchhaltungs- und Bilanzierungshand-

buch (oBHBH) befinden. Sowohl der online KLF als auch das oBHBH wurden in gebietskörperschafts-

übergreifender Zusammenarbeit erarbeitet. 

In den online-KLF und das oBHBH werden die vom VR-Komitee beschlossenen Empfehlungen einge-

arbeitet, wodurch die Plattform für öffentliches Rechnungswesen immer am letzten Stand gehalten 

wird. Die Kennzahl gibt den Aktualisierungsstand der Plattform für öffentliches Rechnungswesen wie-

der. 

 

 

Wirkungsziel 3: 

Unterstützung kommunaler Investitionsprojekte zur Sicherung der Daseinsvorsorge in den Regionen und für den Wiederaufbau 

aus der Krise hinaus 

 

Warum dieses Wirkungsziel? 

Der Bund stellt zur teilweisen Deckung der Aufwendungen der Gemeinden und von ihnen beherrschter Projektträger aus Mit-

teln des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds insgesamt den Betrag von 1000 Millionen Euro als Zweckzuschuss gemäß den 

§§ 12 und 13 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 (F-VG 1948), BGBl. Nr. 45/1948, zur Verfügung. 

Wie wird dieses Wirkungsziel verfolgt? 

Nach Prüfung des Antrags der Gemeinde durch die Abwicklungsstelle (Buchhaltungsagentur des Bundes) und das Bundesmi-

nisterium für Finanzen, wird der kommunale Zweckzuschuss durch das Bundesministerium für Finanzen freigegeben und 

durch die Buchhaltungsagentur des Bundes an die antragstellende Gemeinde überwiesen. 

Wie sieht Erfolg aus? 

  
Kennzahl 44.3.1 Summe des jährlichen - durch den Bund unterstützen - Investitionsvolumens auf der Grundlage des 

Kommunalinvestitionsgesetzes 2020 

Berechnungs-

methode 

Bundesministerium für Finanzen 

Datenquelle Statistik der Buchhaltungsagentur, Bericht über die Abwicklung des Kommunalinvestitionsgesetzes 

2020 (KIG 2020) 

Messgrößenan-

gabe 

Mio. EUR 

Entwicklung Istzustand 

2017 

Istzustand 

2018 

Istzustand 

2019 

Zielzustand 

2020 

Zielzustand 

2021 

Zielzustand 

2022 

n.v. n.v. n.v. 600 1.200 200 
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- Ziel des Kommunalinvestitionsgesetzes 2020 (KIG 2020) ist es, dass Investitionsprogramme in den 

Gemeinden im Sinne der Regionalität mit einem Zweckzuschuss des Bundes in der Höhe von 1 Mrd. € 

unterstützt werden. 

- Es wird angestrebt, durch die kommunalen Investitionszuschüsse des Bundes ein Investitionsvolumen 

in den Gemeinden im Jahr 2020 in der Höhe von 0,6 Mrd. €, im Jahr 2021 von 1,2 Mrd. € und im Jahr 

2022 von 0,2 Mrd. €  zu erreichen. Hinsichtlich des angestrebten Investitionsvolumens ist zu beachten, 

dass der Zweckzuschuss pro Investitionsprojekt maximal 50 % der Gesamtkosten beträgt. 

- Der Zweckzuschuss wird nur für Investitionsprojekte gewährt, mit denen im Zeitraum 1. Juni 2020 bis 

31. Dezember 2021 begonnen wird oder zwar ab 1. Juni 2019 bereits begonnen wurde, deren Finanzie-

rung aber aufgrund von Mindereinnahmen als Folge der COVID-19-Krise nicht mehr möglich ist. 

- Die Aufteilung auf die einzelne Gemeinde erfolgt wie beim Vorgängermodell, dem Kommunalinvesti-

tionsgesetz 2017, somit nach einem Mischschlüssel aus Einwohnerzahl und abgestuftem Bevölkerungs-

schlüssel, sodass alle Gemeinden von diesem Zuschuss profitieren können. 

- Die widmungsgemäße Verwendung des Zweckzuschusses ist bis spätestens 31. Jänner 2024 nachzu-

weisen. 
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IV. Anmerkungen und Abkürzungen 

 

 

 

Anmerkungen 
 

 

VA-Stelle Konto Anmerkung 

44.02.01.00 7292011 Korrespondierende Einzahlungen beim DB 11.02.05 die beim DB 11.02.05 verausgabt werden. 

44.02.01.00 7292141 Korrespondierende Einzahlungen bei den DBs 41.02.04 und 41.02.06 die bei den DBs 41.02.04 und 

41.02.06 verausgabt werden. 

44.02.01.00 7292142 Korrespondierende Einzahlungen bei den DBs 42.03.01 und 42.03.02 die bei den DBs 42.03.01 und 

42.03.02 verausgabt werden. 

44.02.01.00 8316900 Überweisungen vom DB 16.01.02  
 

 

 

Abkürzungen 
 

 

BFG Bundesfinanzgesetz 

BHG Bundeshaushaltsgesetz 

BMF Bundesministerium für Finanzen 

BVA Bundesvoranschlag 

B-VG Bundes-Verfassungsgesetz 

FAG Finanzausgleichsgesetz 

Kat:Fonds Katastrophenfonds  
 


